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DAS GESETZ UND IHRE WAHL SIND IHRE VOLLMACHT,

IHRE ÜBERZEUGUNG UND IHRE ANSICHT

VOM GEMEINEN BESTEN DER STADT IHRE INSTRUKTION,

IHR GEWISSEN ABER DIE BEHÖRDE,  
DER SIE RECHENSCHAFT ZU GEBEN HABEN.

Freiherr vom Stein

der Begründer der modernen deutschen Selbstverwaltung  
in der Städteordnung von 1808 über die Stadtverordneten
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Vorwort

Die Gemeinden sind Grundlage und Glied des Staates. Im Aufbau unse-
rer Demokratie und innerhalb unseres öffentlichen Lebens kommt ih-
nen eine besondere Bedeutung zu. Gemeinden haben im Rahmen der 
kommunalen Selbstverwaltung für das Wohl ihrer Einwohner zu sor-
gen. Die Umsetzung dieser Aufgabe ist Inhalt der Kommunalpolitik.

Dem Gemeinderat und seinen Mitgliedern kommt dabei die verantwor-
tungsvolle Aufgabe zu, die Kommunalpolitik der Gemeinde zu bestim-
men und zu tragen. Den in 1101 Städten und Gemeinden tätigen Ge-
meinderäten1 – über 20.000 – kommt damit eine große Verantwortung 
zu. Ihrem Auftrag, das Wohl der Einwohner zu fördern, können sie nur 
gerecht werden, wenn sie die Aufgaben der Gemeinde, die Zuständig-
keit des Gemeinderats sowie ihre gesetzlichen Rechte und Pflichten 
kennen. Mitglieder müssen mit der Form der Arbeit vertraut sein und 
die Regeln der Meinungsbildung innerhalb des Gemeinderats beherr-
schen.

Ziel des Taschenbuches ist es, den Gemeinderäten das dafür notwendi-
ge Rüstzeug an die Hand zu geben. Dabei beschränkt es sich nicht nur 
auf die gesetzlichen Regelungen und ihre Hintergründe. Es enthält 
auch wertvolle Hinweise und Anregungen aus den Erfahrungen der 
Praxis. Insbesondere werden die Regularien einer Gemeinderatssit-
zung intensiv besprochen.

Das Format als Taschenbuch ist so gewählt, dass es auch in den Sitzun-
gen als Nachschlagewerk genutzt werden kann.

Das Taschenbuch gibt den aktuellen Stand (1.2.2024) der für die Ge-
meinden geltenden gesetzlichen Vorschriften wieder.

im April 2024
Villingen-Schwenningen und Karlsruhe,

Dr. Herbert O. Zinell
Luisa Pauge

1	 In dem Taschenbuch wird wegen der besseren Lesbarkeit meist nur die 
männliche Form verwendet. Damit sind jeweils auch Personen weiblichen 
Geschlechts gemeint.
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